
Erste Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen der Stadt Gnoien vom 09.11.2006 

 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern  
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410), 
der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V S. 146), des § 14 Abs. 1,2 und 5 
des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 03. Juli 1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2008 (GVOBl. M-V, 
S. 461) sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.07.2009 (BGBl. I S. 2353) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Gnoien am 
21.12.2009 folgende Satzung erlassen. 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Gnoien  
vom 09.11.2006 mit der Gebührenordnung als Anlage zur Satzung über das Friedhofs- und 
Bestattungswesen der Stadt Gnoien. 
 
1. Der § 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

§ 9  Allgemeines 
 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in: 
 

a) Reihengrabstätten 
b) Kindergrabstätten 
c) Urnengrabstätten 
d) Rasengrabstätten für Erdbestattungen 
e) Rasenurnengrabstätten für max. 2 Urnen 
f) Familienrasenurnengrabstätten für max. 4 Urnen 
g) Anonyme Erdgrabstätten 
h) Urnengemeinschaftsanlage 

 
2. Der § 11 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

§ 11 Rasengrabstätten für Erd,- und Urnenbestattungen 
 
(1) Rasengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen an denen das Nutzungsrecht auf 
Wunsch einzeln (Einzelgrab) oder zu mehreren nebeneinander (Familiengrab) für eine 
Nutzungszeit von mindestens 25 Jahren vergeben wird. Rasenurnengrabstätten sind 
Grabstätten für Urnen bis max. 2 Urnen oder zu einem Familiengrab bis zu max. 4 Urnen, 
die für eine Nutzungszeit von 20 Jahren vergeben werden. 



3. Der § 14 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

§ 14 Mindeststärke der Grabmale 
 
Für die Rasengrabstätten sind ausschließlich stehende Grabplatten, deren Breite 
max. 0,45 m und deren Tiefe max. 0,45 m betragen darf, zulässig. 
 
 
4. Der § 18 Abs. 2, Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 
§ 18 Entfernung 

 
(2) Sofern Grabstätten aller Art von der Friedhofsverwaltung abgeräumt wird, hat der jeweilige 
Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 
 
 
Änderung der Anlage zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der  
Stadt Gnoien  
Gebührenordnung für die Friedhöfe Gnoien und Dölitz 
 
1. Kauf von Grabanlagen 
 
Punkt 2. Rasengrab wird Folgendes aufgenommen:                                                               
               Rasenurnengrab max. 2 x Urnen                        Nutzungsdauer 20 Jahre  
               Familienrasenurnengrabstätte max. 4 Urnen    Nutzungsdauer 20 Jahre  
                                                                                               einmalig                                725,00 € 
 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
ausgefertigt: 
Gnoien, den 22.12.2009 
 

Hans-Georg Schörner 
Bürgermeister 
 


